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Was ist Krätze? 
 
Krätze (Skabies) ist eine stark juckende Hautkrankheit, 
die von winzigen, mit bloßen Augen fast nicht sichtba-
ren, 0,3-0,5 mm großen Spinnentieren (Milben), verur-
sacht wird.  
 
Wie steckt man sich an? 
 
Die Krätzemilben werden durch direkte, länger dau-
ernde Haut-auf-Haut-Kontakte von Mensch zu 
Mensch, besonders bei Bettwärme, übertragen, z.B. 
beim Kuscheln, gemeinsamer Bettbenutzung, Ge-
schlechtsverkehr, Stillen. Sie werden in der Familie 
und in Gemeinschaftseinrichtungen (Pflegeheime, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, sonstige Wohn-
gemeinschaften) relativ schnell verbreitet. 
Beengte und unhygienische Wohnverhältnisse sowie 
andere Hauterkrankungen begünstigen die Ausbrei-
tung des Befalls. 
Selten sind Übertragungswege durch Wäsche, Klei-
dung, Decken oder Haustiere. Eine Ansteckung über 
einen Händedruck ist nicht möglich. 
In Deutschland ist die Ausbreitung der Krätze im 
Herbst und Winter größer als zu den anderen Jahres-
zeiten. 
 
Wie erkennt man Krätze? 
 
Bei Erstbefall dauert es je nach Anfangszahl der Mil-
ben zwei bis sechs, im Durchschnitt vier Wochen, bis 
zum Auftreten der ersten Krankheitszeichen. 

 
Die Milben nisten sich in die oberste Hautschicht ein 
und verursachen bei ihrer Wanderung dort die typi-
schen Gänge. 
Es kommt zu starkem Juckreiz, danach treten kleine 
Knötchen, Pusteln und anschließend Hautrötungen 
auf. Ein Hautausschlag findet sich häufig im Brustbe-
reich und an den Handrücken. Kratzen kann zu einer 
wiederholten Ansteckung mit den gleichen oder 
anderen Erregern führen. 
Die bevorzugt befallenen Hautstellen sind: zwischen 
den Fingern, Gelenkbeugen, Füße v.a. bei Kindern, 
vordere Achselfalten, Nabel, Knöchelregion, Genital-
bereich, Brustbereich. 
Die Stellung der Diagnose ist nicht einfach. Oft wird 
die Krätze als Ekzem verkannt und über Wochen 
hinweg nicht entdeckt. 
Jeder der Hautkontakt mit einem Erkrankten hatte, 
z.B. in einer Wohngemeinschaft, in einem Heim, in 
einer Schule oder in einer Kindertagesstätte, sollte 
sich gründlichst die Hände waschen. Desinfektions-
mittel sind gegen die Milbe nicht wirksam. Während 
der Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der 
Erkrankung muss auf Hautveränderungen geachtet 
werden. Bei den geringsten Anzeichen (siehe oben) 
sollte man sich einem Arzt vorstellen. 
 
Wie behandelt man Krätze? 
 
Die Therapie besteht in Auftragen eines Hautmittels 
ein- oder mehrmalig (je nach Medikament) und Wie-
derholung eine Woche später.  
Die Auswahl des Mittels bestimmt der behandelnde 
Arzt. 
Kleidung und Bettwäsche sollen während der Be-
handlungszeit täglich gewechselt und bei mindestens 
60° gewaschen werden. 
Nicht waschbare Wäsche- und Kleidungsstücke 
sowie Plüschtiere sollen mindestens 4 Tage nicht 
benutzt und gut gelüftet werden, da die Milben fern 
der Haut bei Raumtemperatur nach einigen Tagen 
verhungern. 
 

Alle Personen, die Hautkontakt zu einem Erkrank-
ten hatten sind als mögliche Verbreiter anzusehen 
und sollten mitbehandelt werden, auch wenn keine 
Krankheitszeichen aufgetreten sind. 
 
Eine Desinfektion von Oberflächen und 
Gebrauchsgegenständen ist nicht erforderlich. 
 
Die Erkrankung ist vollständig heilbar, Folgeschä-
den sind nicht zu erwarten. 
 
Wann darf ein Erkrankter wieder Kindertages-
stätten oder Schulen besuchen? 
 
Wer erkrankt ist, darf die Gemeinschaftseinrichtung 
erst wieder besuchen, wenn nach ärztlichem Urteil 
eine Weiterverbreitung der Erkrankung nicht mehr 
zu befürchten ist.  
Ein genereller Ausschluss von Kontaktpersonen 
aus der Gemeinschaftseinrichtung (Schulen, Kin-
dertagesstätten) ist nicht begründbar, ebenso we-
nig wie das Schließen einer solchen. 
Obwohl die Gefahr einer Übertragung der Krätze 
durch Kleider als gering angesehen wird, sollte bei 
Bedarf die Kleidung der Mitglieder oder Besucher 
von Gemeinschaftseinrichtungen  voneinander ge-
trennt gehalten werden. 
 
Wann muss eine Erkrankung dem Gesund-
heitsamt gemeldet werden? 
 
Krätze ist nur meldepflichtig bei Personen, die eine 
Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Schule, Kinderta-
gesstätte etc.) entsprechend dem Infektions-
schutzgesetz besuchen bzw. dort tätig sind. 
 
Wie beugt man vor? 
 
Die beste Vorbeugung ist eine sorgfältige Körper-
hygiene. 


